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Dossier 7630, «Abstimmungs-Arena» vom 14. Mai 2021 – «CO2-Gesetz» 
 
 
Sehr geehrter Herr X 

 

Mit Mail vom 15. Mai 2021 beanstanden Sie obige Sendung wie folgt:  

 

«Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots: Nationalrat Imark zeigt eine Statistik, welche klar 

nicht stimmt und Professor Knutti der ETH Zürich, welcher massiv angegangen wird, hat 

keine Möglichkeit zu reagieren. 

Verletzung des Vielfaltsgebots: Gegner in der Sendung waren zwei nationale SVP-Politiker 

( Hurter und Imark ), der Präsident von Swissoil ( SVP-Kantonsrat ) und der Direktor des 

HEV ( SVP-Landrat ) - also zusammen vier ( !! ) SVP-Politiker, auf der Befürworterseite ein 

nationaler FDP-Politiker, eine Mitte-Politikerin ( als Bäuerin eingeladen ) und Professor Knutti 

der ETH ( als Wissenschaftler eingeladen ) sowie Bundesrätin Sommaruga, welche den 

Gesamt-BR vertrat. Wo man hier von einer gerechten Verteilung sprechen kann, ist mit 

schleierhaft; erkennbar ist einzig eine massivste Bevorzugung der SVP. 

Verletzung der Grundrechte: Nationalrat Imark sagt wörtlich, dass sich Wissenschaftler ( und 

hier speziell angesprochen Professor Knutti ) nicht mehr zu politischen Themen äussern 

sollen - dies ist eine klare Verletzung der Meinungsfreiheit, welche aber scheinbar in letzter 

Zeit gerade durch die SVP häufig geritzt wird ( Maulkorb für die Task Force etc. )» 

 

Die Redaktion hat folgende Stellungnahme verfasst: 

 

Grundsätzlich sollen die Vertretungen beider Seiten einer Abstimmungsarena erstens 

repräsentativ sein für das jeweilige Lager – und zweitens das jeweilige Lager möglichst stark 

vertreten.  
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Die Redaktion befolgt bei der Zusammenstellung der Gästerunden von 

Abstimmungssendungen daher gewisse Regeln: So besetzt sie etwa die Positionen auf der 

Pro- und der Kontraseite nicht gegen die offiziellen Abstimmungsparolen von Parteien oder in 

Bezug auf die Vorlage zentralen Verbänden. Stimmfreigaben werden entweder auf beiden 

Seiten oder gar nicht abgebildet.  

 

Des Weiteren lädt die Redaktion auf beiden Seiten gleich viele Personen ein und die 

Redezeiten der beiden Lager werden jeweils gestoppt. Genauso wie bei einer Abstimmung 

nur ein «Ja» oder ein «Nein» eingelegt werden kann, lädt die Redaktion nur klare 

Befürworterinnen und Gegner einer Vorlage ein, damit diese eindeutig einem Lager 

zugerechnet werden können. Ziel dessen ist es, den Zuschauerinnen und Zuschauer die 

Meinungsbildung zu erleichtern: Wenn jemand den Fernseher einschaltet, soll er oder sie auf 

einen Blick erkennen können, welche Partei wo steht. 

 

Die Redaktion der Arena geht bei Sendungen zu unmittelbar anstehenden Abstimmungen 

anders vor als bei regulären Sendungen: Im Unterschied zu regulären Sendungen nimmt die 

Redaktion im Vorfeld Rücksprache mit den betreffenden Komitees und bittet Sie um ihre 

Vorschläge. Diese Vorschläge werden in aller Regel berücksichtigt, es sei denn sie 

widersprechen inhaltlichen, journalistischen Kriterien: So besetzt die Redaktion z.B. eben 

nicht gegen die Parolen der Parteien, auch wenn ein Komitee dies wünscht. Bei mehreren 

vorhandenen Komitees bittet die Redaktion um einen gemeinsamen, konsolidierten 

Vorschlag. Ist dies nicht möglich, da die inhaltlichen Differenzen zwischen den einzelnen 

Komitees zu gross sind, bittet die Redaktion um individuelle Vorschläge, die dann in die 

Planung miteinfliessen. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, dass sich beide Seiten möglichst 

gut vertreten fühlen. 

 

Die Redaktion der «Arena» hat mit der Zusammensetzung der Kontra-Seite die politischen 

Realitäten abgebildet: Alle im Parlament vertretenen Parteien befürworten das CO2-Gesetz - 

ausser die SVP und die EDU. Auf der Nein-Seite z.B. einen Vertreter oder eine Vertreterin des 

liberalen Nein-Komitees zuzulassen, schien der Redaktion nicht legitim: Im Nationalrat haben 

23 von 29 FDP-Nationalrätinnen und -Nationalräte «Ja» zum vorliegenden Gesetz gestimmt 

und an der DV beschloss die FDP mit 218 zu 60 Stimmen bei 7 Enthaltungen die Ja-Parole. 

Die Jungfreisinnigen haben eine Stimmfreigabe beschlossen. Eine liberale Stimme auf der 

Kontra-Seite zuzulassen wäre demnach nicht repräsentativ für das Kontra-Lager. Die 

Anwesenheit von vier SVP Vertretern auf der Kontra-Seite der Abstimmungsarena zum CO2-

Gesetz also nicht eine Bevorzugung der SVP, sondern gibt dem Zuschauer und der 

Zuschauerin vielmehr Aufschluss darüber, wie die verschiedenen politischen Parteien und 

Verbände zum CO2-Gesetz stehen. Entsprechend hat die Redaktion auch mittels Einblendern 

diesbezüglich für Transparenz gesorgt.  
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Die Ombudsstelle hält abschliessend fest: 

 

Gerade in den «Abstimmungsarenen» stellt die Ombudsstelle immer wieder fest, dass die 

Kritik der Beanstanderinnen und Beanstander aus ihrer persönlichen Haltung gegenüber 

einer Vorlage entsteht. Es geht mit anderen Worten um die subjektive Rezeption, wie 

Medienschaffende (in diesem Fall Sandro Brotz) und ihre Sendung vom Publikum 

wahrgenommen werden. Der Moderator hat seine journalistische Aufgabe wahrgenommen, 

die Zusammensetzung war korrekt, ebenfalls die inhaltliche Ausgestaltung und erst recht die 

zeitliche Verteilung. 

 

Wir können deshalb keinen Verstoss gegen das Sachgerechtigkeitsgebot feststellen. 

 

Sollten Sie an die Unabhängige Beschwerdeinstanz gelangen wollen, legen wir Ihnen im 

Anhang die Rechtsbelehrung bei. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Ombudsstelle SRG.D 

 


